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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Elektrohandwerk-
zeuggerät mit einer Steuerelektronik und einer draht-
los und berührungslos ansprechbaren Sende-/emp-
fangseinrichtung und einer Speichereinrichtung, auf 
der ein Berechtigungscode hinterlegt ist, wobei ein 
Betriebssperrzustand und ein Betriebsfreigabezu-
stand unterscheidbar sind, und mit einer externen in 
einem separaten mitführbaren Gerät untergebrach-
ten batteriebetriebenen Sende-/empfangseinrich-
tung.

Stand der Technik

[0002] Ein Elektrohandwerkzeuggerät mit einer der-
artigen Diebstahlschutzeinrichtung ist beispielsweise 
in der nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung 102 
38 710.9 der Anmelderin beschrieben. Dort wird vor-
geschlagen, eine Diebstahlschutzeinrichtung für 
Elektrohandwerkzeuggeräte so auszubilden, dass 
das Gerät bewusst durch einen Benutzer veranlasst 
"geöffnet" oder "abgeschlossen" werden kann. Ein 
Benutzer versetzt also das Elektrohandwerkzeugge-
rät durch Betätigen des separat mitgeführten weite-
ren Geräts in einen Betriebsfreigabezustand oder in 
einen Betriebssperrzustand. Wird das Elektrohand-
werkzeuggerät im Betriebssperrzustand entwendet, 
so bleibt es für den Dieb unbegrenzt benutzbar. Dem 
soll mit der vorliegenden Erfindung entgegengewirkt 
werden. Es soll also im Ergebnis der Diebstahl von 
gerade "geöffneten" für den Betrieb freigegebenen 
Geräten unattraktiv gemacht werden.
[0003] Es sind weitere Elektrohandwerkzeuggeräte 
mit Diebstahlschutzeinrichtungen in großem Umfang 
bekannt geworden. So wird gemäß DE 44 29 206 C2
eine Diebstahlschutzeinrichtung vorgeschlagen, bei 
der jeweils nach Einstecken eines frisch geladenen 
Akkus oder nach Einstecken des Netzanschlussste-
ckers des Elektrohandwerkzeuggeräts in die Netz-
steckdose eine Prüfroutine abläuft, die das Vorhan-
densein eines währenddessen ständig zu sendenden 
Codesignals abprüft. Wird innerhalb einer bestimm-
ten Zeitspanne kein Codesignal empfangen, so wird 
die Maschine in den Betriebssperrzustand versetzt. 
Wird jedoch das richtige Codesignal empfangen, so 
bleibt die Maschine so lange in einem Betriebsfreiga-
bezustand, bis der Netzstecker gezogen oder wieder 
neu eingesteckt wird oder der Akku ausgewechselt 
wird oder entleert ist. Es wird also nach DE 44 29 206 
C2 versucht, den Diebstahl dadurch unattraktiv zu 
machen, dass der Betriebsfreigabezustand bei Ent-
fernen des Elektrohandwerkzeuggeräts vom Codesi-
gnalsender nur eine begrenzte Zeit, also längstens 
bis zum nächsten Akkuwechsel bestehen bleibt.
[0004] Ein so ausgebildetes Elektrohandwerkzeug-
gerät ist zum einen nicht gattungsgemäß, da der er-
wähnte Codesignalsender nicht in einem externen, 
separat mitführbaren Gerät untergebracht ist, son-
dern nach dieser Druckschrift ortsfest, beispielsweise 

in einer Werkzeughalle vorgesehen sein soll. Auf die-
se Weise soll erreicht werden, dass das Elektrohand-
werkzeuggerät nur an einem zulässigen Arbeitsplatz 
in Gebrauch genommen werden kann. Des weiteren 
erweist sich das erwähnte Gerät insoweit als nachtei-
lig, als für ein ordnungsgemäßes Funktionieren, das 
Codesignal quasi ständig in Richtung auf die Hand-
werkzeugmaschine ausgesandt werden muss. Zu-
mindest muss das Codesignal während einer Neuin-
betriebnahme nach einem Akkuwechsel oder einem 
Einstecken des Netzsteckers über einen verhältnis-
mäßig langen Zeitraum ausgesandt werden. Der 
Codesignalsender muss dabei mit Energie versorgt 
werden. Er muss also entweder mit einem Akkulade-
gerät verbunden sein, so dass zumindest stets nach 
Entnahme eines Akkus aus dem Ladegerät für eine 
längere Zeit das Codesignal ausgesandt wird, oder 
der Codesender muss dauerhaft mit einer Energie-
versorgung verbunden sein. Jedenfalls wäre es nicht 
möglich, den Codesignalsender in einem externen, 
separat mitführbaren Gerät vorzusehen, da die benö-
tigte Energieversorgung aus praktischen Gründen 
nicht mit üblichen Batterien gewährleistet werden 
könnte. Bei Zugrundelegung des aus DE 44 29 206 
C2 bekannten Konzepts wäre die Ausbildung der 
Codesignalsender als externes mitführbares Gerät, 
insbesondere in der Größe eines Schlüsselanhän-
gers, aufgrund zu kurzer Batterielebensdauern nicht 
geeignet.
[0005] Weiterhin ist aus DE 100 29 138 A1 ein Elek-
trohandwerkzeuggerät mit einer Diebstahlschutzein-
richtung auf Transponderbasis bekannt. Dabei ver-
fügt das Elektrohandwerkzeuggerät über eine Sen-
de-/empfangseinrichtung. Seine Steuerelektronik ist 
stets bestrebt, einen Betriebssperrzustand einzuneh-
men, in dem das Gerät nicht betrieben werden kann. 
Wenn ein Benutzer das Gerät betreiben möchte, so 
benötigt er einen Transponder. Maschinenseitig wird 
ein elektromagnetisches Feld ausgesandt, das einen 
z. B. in einem Armband untergebrachten Transpon-
der mit Energie versorgt, so dass dieser ein Berech-
tigungscodesignal abgibt, welches wiederum von der 
Sende-/empfangseinrichtung des Elektrohandwerk-
zeuggeräts empfangen wird. Dabei muss der Trans-
ponder aber in der unmittelbaren Nähe des Elektro-
handwerkzeugs sein, da er ansonsten die zum Aus-
senden eines Berechtigungscodesignals erforderli-
che Energie nicht aufnehmen kann. Wenn das vom 
Transponder ausgesandte Berechtigungscodesignal 
mit dem in der Speichereinrichtung des Elektrohand-
werkzeuggeräts hintergelegten Berechtigungscode 
übereinstimmt, so wird das Gerät in einen Betriebs-
freigabezustand versetzt und kann betrieben werden. 
Die vorstehend beschriebene Abfrage wird dann dis-
kontinuierlich durchgeführt. Nur solange diese Kom-
munikation einen autorisierten Nutzer ausweist, 
bleibt das Elektrohandwerkzeuggerät betriebsbereit.
[0006] Dieses Elektrohandwerkzeuggerät ist inso-
fern nicht gattungsgemäß, als ein Transponder keine 
batteriebetriebene Sende-/empfangseinrichtung dar-
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stellt. Ein Transponder entnimmt vielmehr die zum 
Funktionieren erforderliche Energie dem auf ihn ein-
wirkenden elektromagnetischen Feld. Deshalb ist es 
auch zwingend erforderlich, dass der Transponder in 
unmittelbare Nähe des Elektrohandwerkzeuggeräts 
gebracht wird, um eine Freischaltung des Geräts zu 
ermöglichen. Sobald sich ein Benutzer kurzzeitig ent-
fernt, schaltet das Gerät wieder in den Betriebssperr-
zustand, was sich in der Praxis als lästig erweisen 
kann.

Aufgabenstellung

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, den Diebstahl von Elektrohandwerkzeug-
geräten noch unattraktiver zu machen als dies bis 
jetzt der Fall ist, wobei die Handhabbarkeit der Gerä-
te in der Praxis so wenig wie möglich beeinträchtigt 
werden soll. Berechtigungscodesignalsender, die ei-
nen autorisierten Benutzer ausweisen, sollen mög-
lichst lange wartungsfrei einsetzbar sein.
[0008] Die vorstehenden Aufgabenaspekte werden 
erfindungsgemäß gelöst durch ein Elektrohandwerk-
zeuggerät der eingangs beschriebenen Art, das da-
durch gekennzeichnet ist, dass die externe Sende-
empfangseinrichtung des Handwerkzeuggeräts so 
ausgebildet ist, dass sie sich ständig in Empfangsbe-
reitschaft befindet, jedoch nur auf Anforderung sen-
det, dass die Steuerelektronik und die Sende-/emp-
fangseinrichtung des Handwerkzeuggeräts so aus-
gebildet sind, dass ausgehend vom Betriebsfreigabe-
zustand des Handwerkzeuggeräts zu einem oder 
mehreren vorbestimmten Zeitpunkten oder beim Vor-
liegen vorgegebener oder vorgebbarer Bedingungen 
eine Berechtigungscodesignal-Anforderung an die 
externe Sende-/empfangseinrichtung gesandt wird, 
dass die externe Sende-/empfangseinrichtung dar-
aufhin in einen Sendebetriebsmodus aktivierbar ist 
und ein Berechtigungscodesignal an die Sen-
de-/empfangseinrichtung des Handwerzeuggeräts 
sendet und danach der Sendebetriebsmodus wieder 
selbsttätig deaktivierbar ist, dass nach Auswertung 
des empfangenen Berechtigungscodesignals und ei-
nem Vergleich mit dem in der Speichereinrichtung 
hinterlegten Berechtigungscode das Handwerkzeug-
gerät entweder im Betriebsfreigabezustand verbleibt 
oder in den Betriebssperrzustand versetzt wird.
[0009] Dadurch, dass die Sende-/empfangseinrich-
tung so ausgebildet ist, dass sie sich zwar ständig in 
Empfangsbereitschaft befindet, jedoch nur auf Anfor-
derung sendet, wird erreicht, dass der zu ihrem Be-
trieb erforderliche Energieverbrauch minimiert wer-
den kann. Eine lange wartungsfreie Betriebsdauer 
der externen Sende-/empfangseinrichtung ist daher 
gewährleistet. Ferner kann die externe Sendeemp-
fangseinrichtung in einem weitgehend miniaturisier-
ten externen und separat mitführbaren Gerät, bei-
spielsweise in der Größe eines Schlüsselanhängers, 
untergebracht werden.
[0010] Es ist bei dem erfindungsgemäßen Elektro-

handwerkzeuggerät aber auch sichergestellt, dass 
ein unbefugtes Entwenden weitgehend unattraktiv 
ist, da das Gerät ausgehend vom Betriebsfreigabe-
zustand entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt 
oder beim Vorliegen von bestimmten Bedingungen in 
den Betriebssperrzustand überführt wird, wenn kein 
mit dem gespeicherten Berechtigungscode korrelie-
rendes Berechtigungscodesignal empfangen wird. 
Der autorisierte Benutzer muss das Handwerkzeug-
gerät also nicht bewusst durch Tastendruck am Be-
rechtigungscodesender "absperren", sondern dies 
erfolgt ohne Zutun des Benutzersit.
[0011] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung ist 
aber darin zu sehen, dass der Berechtigungscode-
sender nicht kontinuierlich oder in sehr kurzen Zeit-
abständen senden muss, sondern nur "auf Anforde-
rung" des Elektrohandwerkzeuggeräts. Damit kann 
mit einer handelsüblichen kleinen Batterie eine sehr 
lange Betriebsdauer erreicht werden. Der Codesig-
nalsender muss also weder ortsfest installiert wer-
den, noch dauerhaft mit einer starken Energieversor-
gungsquelle verbunden sein und lässt sich weitge-
hend miniaturisieren.
[0012] Es wäre beispielsweise denkbar, dass eine 
erste Berechtigungscodesignal-Anforderung erst 
nach einer vorgegebenen oder vorzugsweise vor-
gebbaren verhältnismäßig langen Zeitdauer von 
mehreren Stunden bis hin zu einem ganzen Arbeits-
tag oder gar länger vorgesehen wird. Auf diese Wei-
se kann die Energiequelle in dem separat mitgeführ-
ten Gerät (Codesignalsender) geschont werden.
[0013] Es wäre ferner denkbar, und vorteilhaft, 
wenn in Weiterbildung der Erfindung die vorgegebe-
ne Bedingung für das Aussenden einer Berechti-
gungscodesignal-Anforderung das Einstecken eines 
neuen Akkus in das Elektrohandwerkzeuggerät oder 
das Einstecken eines Netzsteckers in das Elektro-
handwerkzeuggerät ist.
[0014] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform besteht die Bedingung für das Aussenden 
einer Berechtigungscodesignal-Anforderung darin, 
dass ein Schalterdrücker des Handwerkzeuggeräts, 
mit dem das Handwerkzeuggerät bestimmungsge-
mäß betätigt wird, nach dem Wechseln des Akkus 
oder nach dem Einstecken des Netzsteckers oder 
nach dem Wechseln in den Betriebsfreigabezustand 
einmal gedrückt wurde, d. h. mit dem ersten Betäti-
gen des Elektrohandwerkzeuggeräts wird gleich die 
Berechtigung des Benutzers überprüft.
[0015] Nach einer weiteren alternativen Ausfüh-
rungsform besteht die Bedingung für das Aussenden 
einer Berechtigungscodesignal-Anforderung darin, 
dass der Schalterdrücker des Handwerkzeuggeräts 
nach dem Wechseln des Akkus oder nach dem Ein-
stecken des Netzsteckers oder nach dem Wechseln 
in den Betriebsfreigabezustand n-mal gedrückt wur-
de, wobei n eine vorgegebene oder vorgebbare gan-
ze Zahl ist. Auf diese Weise kann vorgegeben sein 
oder vorgegeben werden, dass die nächstfolgende 
Berechtigungscodesignal-Anforderung nicht nach 
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Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls, sondern nach 
einem vorgegebenen oder vorgebbaren Betriebsum-
fang ausgesandt wird.
[0016] Um das Elektrohandwerkzeuggerät in den 
Betriebsfreigabezustand zu versetzen, und damit ar-
beiten zu können, wäre es denkbar, dass dies auto-
matisch beim Einsetzen eines neuen Akkus oder 
beim Einstecken des Netzsteckers oder in sonstiger 
Weise vorgenommen werden kann. Indessen erweist 
es sich als besonders vorteilhaft, wenn das Hand-
werkzeuggerät so ausgebildet ist, dass es nur durch 
Betätigen des separat mitgeführten Geräts durch ei-
nen Benutzer und hierdurch veranlasstes Aussenden 
eines Freigabesignals von der externen Sende-/emp-
fangseinrichtung an die geräteinterne Sendeemp-
fangseinrichtung vom Betriebssperrzustand in den 
Betriebsfreigabezustand überführbar ist. Hierdurch 
kann die Diebstahlsicherung nicht durch häufiges Ak-
kuwechseln oder Aus/Einstecken des Anschlussste-
ckers oder dergleichen ausgetrickst werden, sondern 
es ist stets erforderlich, dass ein autorisierter Benut-
zer mittels des mitgeführten externen Geräts ein Frei-
gabesignal an die Sende-/empfangseinrichtung des 
Handwerkzeuggeräts aussendet, welches Freigabe-
signal zugleich einen Berechtigungscode übermittelt. 
Nur wenn dieser Berechtigungscode mit dem in dem 
Elektrohandwerkzeuggerät gespeicherten Berechti-
gungscode übereinstimmt, wird das Gerät in einen 
Betriebsfreigabezustand geschaltet. Auf diese Weise 
kann nur der autorisierte Benutzer und Träger des 
Codesenders das Elektrohandwerkzeuggerät freige-
ben. Wenn das Handwerkzeuggerät so ausgelegt ist, 
dass Berechtigungscodesignal-Anforderungen nur 
nach einer festgelegten Zeit oder nach einer festge-
legten Häufigkeit der Schalterbetätigung ausgesandt 
werden, so kann sich der Benutzer auch (kurzzeitig) 
entfernen, ohne dass das Handwerkzeuggerät ge-
sperrt wird. Durch entsprechendes Festlegen der Zeit 
oder der Häufigkeit der Schalterbetätigung bis zur 
nächsten Berechtigungscodesignal-Anforderung 
durch das Elektrohandwerkzeuggerät kann all dies 
individuell nach den Gegebenheiten oder zweckmä-
ßigen Anforderungen eingestellt werden. So kann es 
gerade wünschenswert sein, dass das Gerät bei An-
wesenheit des autorisierten Benutzers oder bei nur 
kurzzeitigem Entfernen des autorisierten Benutzers 
angeschaltet bleibt, jedoch bei längerer Abwesenheit 
gesperrt wird. Solchenfalls würde man das Hand-
werkzeuggerät so ausbilden, dass es nach verhält-
nismäßig kurzen Zeitintervallen die Berechtigungs-
codesignal-Anforderung aussendet, etwa alle zehn 
Minuten, so dass bei längerer Abwesenheit des auto-
risierten Benutzers, wenn sich dieser aus der Reich-
weite der Sende-/empfangseinrichtung entfernt, das 
Gerät abgeschaltet wird.
[0017] Des weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Betreiben eines gattungsgemäßen Elek-
trohandwerkzeuggeräts mit den Merkmalen des 
Oberbegriffs des Anspruchs 1. Das erfindungsgemä-
ße Verfahren umfasst die Merkmale des Anspruchs 

6.
[0018] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile 
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Pa-
tentansprüchen und der zeichnerischen Darstellung 
und nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung. In der Zeichnung 
zeigt:
[0019] Fig. 1 ein Elektrohandwerkzeuggerät mit ei-
nem externen Steuergerät;
[0020] Fig. 2 eine schematische Darstellung der 
Komponenten der Geräte nach Fig. 1
[0021] Fig. 3 eine Draufsicht auf das externe Steu-
ergerät.
[0022] Fig. 1 zeigt ein Elektrohandwerkzeuggerät 2
sowie ein externes Hilfs- oder Steuergerät 4, mit dem 
der Betriebszustand des Elektrohandwerkzeuggeräts 
2 zwischen einem Betriebssperrzustand und einem 
Betriebsfreigabezustand geändert werden kann. Bei 
dem Hilfs- oder Steuergerät 4 handelt es sich um ei-
nen Berechtigungscodesignalsender.
[0023] Das Elektrohandwerkzeuggerät umfasst 
eine auf eine Motorsteuerung 6 wirkende prozessor-
gesteuerte Steuerelektronik 8 und eine Sende-/emp-
fangseinrichtung 10 sowie eine Speichereinrichtung 
12, in der ein Berechtigungscode hinterlegt ist. Die 
geräteinterne Sende-/empfangseinrichtung 10 ist 
drahtlos und berührungslos über eine Schnittstelle 19
durch das externe Hilfs- oder Steuergerät 4 an-
sprechbar.
[0024] Die Steuerelektronik 8 ist so ausgebildet, 
dass sie das Elektrohandwerkzeuggerät 2 nach Er-
halt eines Freigabesignals von dem Hilfs- oder Steu-
ergerät 4 in einen Betriebsfreigabezustand versetzen 
kann. Es ist ferner möglich, die Steuerung so auszu-
bilden, dass bei Erhalt eines Sperrsignals das Hand-
werkzeuggerät dauerhaft in einen Betriebssperrzu-
stand versetzt werden kann.
[0025] Das externe Gerät 4 umfasst eine batteriebe-
triebene Sendeempfangseinrichtung 16, die von ei-
ner Knopfzellenbatterie 17 mit elektrischer Spannung 
versorgt wird, und eine Steuerschaltung 18 für die 
Sende-/empfangseinrichtung 16. Auch in dem exter-
nen Gerät 4 ist ein Berechtigungscode in einem Spei-
cher 19 hinterlegt, der auf noch näher zu beschrei-
bende Weise auch geändert werden kann. Wenn die-
ser Berechtigungscode, der auch in digitalisierter 
Form im Sendebetrieb an die Sende-/empfangsein-
richtung des Handwerkzeuggeräts 2 übermittelt wer-
den kann, mit dem dort in der Speichereinrichtung 12
des Elektrohandwerkzeuggeräts 2 hinterlegten Be-
rechtigungscode übereinstimmt, so kann ein Freiga-
besignal an das Handwerkzeuggerät 2 bzw. dessen 
Steuerelektronik übermittelt und in der entsprechen-
den Weise verarbeitet und umgesetzt werden. Es er-
weist sich als vorteilhaft, wenn eine Freigabe des 
Elektrohandwerkzeuggeräts nur durch eine bewuss-
te Betätigung des externen Geräts 4 (Berechtigungs-
codesignalsender) durch eine autorisierte Person 
möglich ist, obschon dies nicht zwingend so sein 
muss. Beispielsweise wäre es denkbar, dass sich das 
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Gerät bei einem Akkuwechsel, beim Einstecken ei-
nes Netzsteckers oder bei der ersten Schalterbetäti-
gung automatisch selbst freigibt.
[0026] Der Berechtigungscodesignalsender, der in 
Form des weitgehend miniaturisierten externen mit-
führbaren Geräts 9 ausgebildet ist, befindet sich die 
überwiegende Zeit über in einem "Schlafzustand", in 
dem er zwar empfangsbereit ist, jedoch nicht senden 
kann. Die externe Sende-/empfangseinrichtung 16
befindet sich also in Empfangsbereitschaft; sie kann 
jedoch nur auf Anforderung senden. Dieser Zustand 
benötigt nur sehr wenig Energie, so dass die Batterie 
19 geschont wird und eine lange Lebensdauer er-
reicht werden kann.
[0027] Das Elektrohandwerkzeuggerät 2 ist norma-
lerweise im Betriebsfreigabezustand, der, wie vorste-
hend erwähnt, beispielsweise und vorzugsweise 
durch bewusste Betätigung des externen Geräts ein-
geschaltet wurde.
[0028] Nach der Erfindung soll nun das Elektro-
handwerkzeuggerät 2 so lange im Betriebsfreigabe-
zustand verbleiben, also zur ungehinderten Inbe-
triebnahme (auch durch nichtberechtigte Personen) 
zur Verfügung stehen, und der externe Berechti-
gungscodesignalsender in dem externen Gerät 4 soll 
so lange in seinem verbrauchsgünstigen "Schlafzu-
stand" verbleiben, bis das Handwerkzeuggerät 2 eine 
Berechtigungscodesignal-Anforderung an die exter-
ne Sendeempfangseinrichtung 16 aussendet und in 
der Folge ein Berechtigungscodesignal von dem ex-
ternen Gerät 4 an das Handwerkzeuggerät 2 gesandt 
und dort verarbeitet wird. Als Folge der Verarbeitung 
verbleibt das Handwerkzeuggerät 2 im Betriebsfrei-
gabezustand, oder es wird in den Betriebssperrzu-
stand geschaltet.
[0029] Das Aussenden einer Berechtigungscodesi-
gnal-Anforderung kann beispielsweise nach vorge-
gebenen oder vorgebbaren Zeitintervallen einmalig 
oder mehrmalig erfolgen, oder eine Berechtigungs-
codesignal-Anforderung kann vom Vorliegen vorge-
gebener oder vorgebbarer Bedingungen abhängig 
gemacht werden. Ist eine solche Bedingung vorhan-
den, so sendet die geräteinterne Sende-/empfangs-
einrichtung 10 eine "Codeanfrage" an das externe 
Gerät 4 aus. Empfängt die externe Sendeempfangs-
einrichtung 16 diese "Codeanfrage", so wird in den 
Sendebetrieb gewechselt und die Steuerung 18 des 
externen Geräts 4 veranlasst die Aussendung eines 
Berechtigungscodesignals über die externe Sende-
empfangseinrichtung 16 an das Elektrohandwerk-
zeuggerät 2. Dieses Codesignal wird in der gerätein-
ternen Sendeempfangseinrichtung empfangen, aus-
gewertet und mit dem hinterlegten Berechtigungs-
code verglichen. Stimmt der Code, so bleibt die Ma-
schine im freigegebenen Zustand. Stimmt der Code 
nicht oder erhält das Elektrohandwerkzeuggerät kei-
ne Antwort auf seine Berechtigungscodesignal-An-
frage, so wird das Gerät in den Betriebssperrzustand 
versetzt. Ein Weiterbetrieb ist dann nicht möglich.
[0030] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn eine ge-

wisse Zeitspanne vorgesehen wird, während derer 
das Elektrohandwerkzeuggerät nach dem Aussen-
den der Berechtigungscodesignal-Anfrage auf den 
Empfang des (richtigen) Berechtigungscodesignals 
wartet.
[0031] Für die Bedingungen, bei deren Eintritt das 
Elektrohandwerkzeuggerät die Berechtigungscode-
signal-Anfrage starten bzw. aussenden soll, gibt es 
verschiedene vorteilhafte Möglichkeiten: 
– Beispielsweise wäre es denkbar, dass stets 
nach dem Verbinden des Netzanschlusskabels 
mit einer Netzsteckdose oder nach dem Aus-
wechseln eines Akkus eine solche Berechtigungs-
codesignal-Anfrage ausgesandt wird. Wohlge-
merkt ist es durchaus möglich und vorteilhaft, 
dass das Elektrohandwerkzeuggerät auch über 
einen Akkuwechsel oder eine Abtrennung vom 
Elektrizitätsnetz in seinem Betriebsfreigabezu-
stand verbleibt!
– Es wäre denkbar, dass nach einem Verbinden 
des Netzsteckers bzw. nach einem Austauschen 
des Akkus nach der ersten Betätigung des Schal-
terdrückers eine Berechtigungscodesignal-Anfor-
derung ausgesandt wird (es erweist sich als vor-
teilhaft, wenn dabei der Elektromotor des Hand-
werkzeuggeräts noch nicht anläuft, da hierdurch 
eine Funkverbindung gestört werden könnte).
– Ebenso wäre es denkbar und vorteilhaft, wenn 
erst nach einer bestimmten Anzahl von insbeson-
dere zwei bis fünf Betätigungen des Schalterdrü-
ckers eine Berechtigungscodesignal-Anforderung 
ausgesandt wird. Es könnte hier auch eine sehr 
große Anzahl von Betätigungen des Schalterdrü-
ckers vorgesehen werden. Auf diese Weise könn-
te nach der Freischaltung des Geräts eine be-
stimmte Anzahl von Arbeitsvorgängen ausgeführt 
werden, für die das Gerät dann quasi freigeschal-
tet ist, auch wenn es unbefugtermaßen entwendet 
wird.

[0032] Zu jedem Elektrohandwerkzeuggerät 2 exis-
tiert also ein mit dem entsprechenden gleichen Be-
rechtigungscode versehenes externes Steuergerät 4, 
oder es können mehrere Steuergeräte 9, beispiels-
weise innerhalb eines Montageteams existieren, die 
zum Freigeben oder, wenn dies zusätzlich erwünscht 
sein sollte, zum dauerhaften Sperren, etwa nach Be-
endigung eines Montagevorgangs, verwendet wer-
den können.
[0033] So erweist es sich als vorteilhaft, wenn das 
externe Gerät beispielsweise Leuchtdioden 18, 20
aufweist, die insbesondere farblich einen Betriebs-
sperrzustand oder Betriebsfreigabezustand anzei-
gen. Ferner erweist es sich als besonders benutzer-
freundlich, wenn das externe Gerät 4 zwei mechani-
sche Betätigungselemente in Form von Tasten 22, 24
aufweist, wobei das eine zum Absetzen eines Sperr-
signals oder das andere zum Absetzen eines Freiga-
besignals einmal zu betätigen ist.
[0034] Des weiteren könnte gemäß Fig. 3 eine Ein-
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gabeeinrichtung 26 zur Eingabe des Berechtigungs-
codes vorgesehen werden. Hierfür könnte das exter-
ne Gerät 4 mehrere Eingabeelemente 28, beispiels-
weise in Form von drehbaren Rollen aufweisen, die 
vom Benutzer beispielsweise mit einem Schrauben-
zieher oder einem sonstigen spitzen Gegenstand 
entsprechend einem Zahlenschloss in verschiedene 
Positionen verstellt werden können. Beispielsweise 
wären bei drei Rollen mit jeweils zehn verschiedenen 
Positionen 103 verschiedene Schließcodes wählbar. 
Die Eingabeeinrichtung 26 in im dargestellten Fall 
von einem wegschwenkbaren Deckel 30 überfangen.
[0035] Wenn ein Elektrohandwerkzeuggerät her-
stellerseitig geliefert wird, so ist das Gerät bei der 
Auslieferung beispielsweise betriebsbereit, also im 
Betriebsfreigabezustand, und seine Steuerelektronik 
und Speichereinrichtung befindet sich im Program-
miermodus. Dies bedeutet, dass der Benutzer nun in-
dividuell einen gewünschten Berechtigungscode ein-
geben kann. Hierfür kann das externe Gerät 4 ver-
wendet werden. Durch gleichzeitiges Drücken der 
beiden Tasten 22, 24 und Festhalten über einige Se-
kunden wird ein Arbeitssignal an das Elektrohand-
werkzeuggerät 2 übersandt, welches den am Gerät 4
eingestellten Berechtigungscode an die Sende-/emp-
fangseinrichtung 10 des Handwerkzeuggeräts über-
mittelt, so dass es dort in der Speichereinrichtung 2
abgelegt werden kann. Durch Drücken der einen 
oder der anderen der Tasten 22, 24 wird dieser neue 
Berechtigungscode dann dauerhaft hinterlegt und 
der Programmiermodus verlassen. Zur Bestätigung 
wird ein Bestätigungssignal an die externe Sen-
de-/empfangseinrichtung 16 übersandt, und es kann 
beispielsweise ein langer Signalton erzeugt werden 
oder entsprechende optische Signale ausgegeben 
werden. Damit ist der Berechtigungscode des exter-
nen Geräts 4 auf dem Handwerkzeuggerät als auto-
risierter Schließcode hinterlegt.
[0036] Um den hinterlegten Berechtigungscode zu 
ändern, kann wiederum durch gleichzeitiges Drücken 
der Tasten 22, 24 erneut in den Programmiermodus 
geschaltet werden. Dies funktioniert jedoch nur dann, 
wenn die Berechtigungscodes des hierfür verwand-
ten externen Geräts 4 und derjenige des Handwerk-
zeuggeräts 2 übereinstimmen. Stimmen sie nicht 
überein, wird nicht in den Programmiermodus ge-
wechselt.

Patentansprüche

1.  Elektrohandwerkzeuggerät (2) mit einer Steu-
erelektronik (8) und einer drahtlos und berührungslos 
ansprechbaren Sende-/empfangseinrichtung (10) 
und einer Speichereinrichtung (12), auf der ein Be-
rechtigungscode hinterlegt ist, wobei ein Betriebs-
sperrzustand und ein Betriebsfreigabezustand unter-
scheidbar sind, und mit einer externen in einem sepa-
raten mitführbaren Gerät (4) untergebrachten batte-
riebetriebenen Sendeempfangseinrichtung (16), da-
durch gekennzeichnet,  

dass die externe Sende-/empfangseinrichtung (16) 
so ausgebildet ist, dass sie sich ständig in Empfangs-
bereitschaft befindet, jedoch nur auf Anforderung 
sendet,  
dass die Steuerelektronik (8) und die Sendeemp-
fangseinrichtung (10) des Handwerkzeuggeräts (2) 
so ausgebildet sind, dass ausgehend vom Betriebs-
freigabezustand des Handwerkzeuggeräts zu einem 
oder mehreren vorbestimmten Zeitpunkten oder 
beim Vorliegen vorgegebener oder vorgebbarer Be-
dingungen eine Berechtigungscodesignal-Anforde-
rung an die externe Sendeempfangseinrichtung (16) 
gesandt wird, dass die externe Sende-/empfangsein-
richtung (16) daraufhin in einen Sendebetriebsmodus 
aktivierbar ist und ein Berechtigungscodesignal an 
die Sende-/empfangseinrichtung (10) des Handwerk-
zeuggeräts (2) sendet und danach der Sendebe-
triebsmodus wieder selbsttätig deaktivierbar ist,  
dass nach Auswertung des empfangenen Berechti-
gungscodesignals und einem Vergleich mit dem in 
der Speichereinrichtung (12) hinterlegten Berechti-
gungscode das Handwerkzeuggerät entweder im Be-
triebsfreigabezustand verbleibt oder in den Betriebs-
sperrzustand versetzt wird.

2.  Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine vorgegebene 
Bedingung für das Aussenden einer Berechtigungs-
codesignal-Anforderung das Einstecken eines neuen 
Akkus in das Handwerkzeuggerät (2) oder das Ein-
stecken eines Netzsteckers des Handwerkzeugge-
räts ist.

3.  Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine vorgege-
bene Bedingung für das Aussenden einer Berechti-
gungscodesignal-Anforderung darin besteht, dass 
ein Schalterdrücker des Handwerkzeuggeräts nach 
dem Wechseln des Akkus oder nach dem Einstecken 
des Netzsteckers oder nach dem Wechseln in den 
Betriebsfreigabezustand einmal gedrückt wurde.

4.  Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Bedingung für 
das Aussenden einer Berechtigungscodesignal-An-
forderung darin besteht, dass ein Schalterdrücker 
des Handwerkzeuggeräts nach dem Wechseln des 
Akkus oder nach dem Einstecken des Netzsteckers 
oder nach dem Wechseln in den Betriebsfreigabezu-
stand n-mal gedrückt wurde, wobei n eine vorgege-
bene oder vorgebbare ganze Zahl ist.

5.  Elektrohandwerkzeuggerät nach einem oder 
mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es nur durch Betätigen des sepa-
rat mitgeführten Geräts (4) durch einen Benutzer und 
hierdurch veranlasstes Aussenden eines Freigabesi-
gnals von der externen Sendeempfangseinrichtung 
(16) an die geräteinterne Sendeempfangseinrichtung 
(10) vom Betriebssperrzustand in den Betriebsfreiga-
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bezustand überführbar ist.

6.  Verfahren zum Betreiben eines Elektrohand-
werkzeuggeräts (2) mit einer Steuerelektronik (8) und 
einer drahtlos und berührungslos ansprechbaren 
Sendeempfangseinrichtung (10) und einer Speicher-
einrichtung (12), auf der ein Berechtigungscode hin-
terlegt ist, wobei ein Betriebssperrzustand und ein 
Betriebsfreigabezustand unterscheidbar sind, und 
mit einer externen in einem separaten mitführbaren 
Gerät (4) untergebrachten batteriebetriebenen Sen-
de-/empfangseinrichtung (16), dadurch gekennzeich-
net,  
dass die externe Sende-/empfangseinrichtung (16) 
ständig in Empfangsbereitschaft gehalten wird, dass 
jedoch nur auf Anforderung gesendet wird, dass aus-
gehend vom Betriebsfreigabezustand des Hand-
werkzeuggeräts zu einem oder mehreren vorbe-
stimmten Zeitpunkten oder beim Vorliegen vorgege-
bener oder vorgebbarer Bedingungen eine Berechti-
gungscodesignal-Anforderung an die externe Sende-
empfangseinrichtung (16) gesandt wird, dass die ex-
terne Sende-/empfangseinrichtung (16) daraufhin in 
einen Sendebetriebsmodus aktiviert wird und ein Be-
rechtigungscodesignal an die Sende-/empfangsein-
richtung (10) des Handwerkzeuggeräts (2) zurückge-
sandt wird und danach der Sendebetriebsmodus wie-
der selbsttätig deaktiviert wird,  
dass das empfangene Berechtigungscodesignal mit 
dem in der Speichereinrichtung (12) hinterlegten Be-
rechtigungscode das Handwerkzeuggerät verglei-
chen wird und dass je nach Auswertung des Ver-
gleichs das Handwerkzeuggerät (2) entweder im Be-
triebsfreigabezustand belassen wird oder in den Be-
triebssperrzustand versetzt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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